
 

Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Neutrebbin 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G 
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Neutrebbin vom 25.03.2010: 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20100325/Ö10 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt die vorgelegte Baumschutzsatzung. 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       13       davon anwesend: ..12 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: .....0..... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......12........   Dagegen: ......0..... Enthaltung: .......0....... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20100325/N17 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin beschließt: 
1. Dem Abschluss des Durchführungsvertrages mit der ALTUS AG, Kleinoberfeld 5, 76135 
Karlsruhe zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan BP Nr. 03 „Sondergebiet Photovoltaik 
Alttrebbin“ wird zugestimmt. 
2. Der im vorliegenden Fall abzuschließende Vertrag ist im vollem Wortlaut als Anlage 
beigefügt und Bestandteil dieses Beschlusses. 
3. Das Amt Barnim-Oderbruch wird beauftragt, den Durchführungsvertrag mit der ALTUS 
AG abzuschließen. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:      13        davon anwesend: ..13 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ....0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......12........   Dagegen: ....0....... Enthaltung: ....1.......... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20100325/N18 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung von Neutrebbin beschließt die Umnutzung des 
gemeindeeigenen Wohnhauses Karl-Marx-Straße 43 zum Gemeindebüro und 
Heimatstube unter teilweiser Beibehaltung der Wohnnutzung. Als Planer wird das 



 

Ingenieurbüro Jörg Stiller, Karl-Marx-Straße 11, 16259 Bad Freienwalde bestimmt. Die 
Finanzierung der außerplanmäßigen Planungsleistungen erfolgt aus der Rücklage. Aus 
dieser sind 5.000,00 € in die Haushaltsstelle  02.3210.9400 einzustellen. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:     13         davon anwesend: ..13 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ....0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......13.......   Dagegen: .....0...... Enthaltung: ......0........ 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20100325/N19 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin befürwortet die Vereinbarung und den Nachtrag zum 
Gestattungsvertrag mit der Ventotec GmbH, der GHF Windpark Bliesdorf – Ketzin GmbH & 
Co.KG und der GHF Windpark Alttrebbin – Birkholz GmbH & Co.KG. 
Der im vorliegenden Fall abzuschließende Vertrag ist im vollen Wortlaut als Anlage 
beigefügt und Bestandteil dieses Beschlusses. 
Der ehrenamtliche Bürgermeister und der Amtsdirektor werden beauftragt die Vereinbarung 
zum Gestattungsvertrag abzuschließen. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:     13         davon anwesend: ..13 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ....0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......11........   Dagegen: .......0.... Enthaltung: .....2......... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20100325/N20 
 
 Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neutrebbin stimmt dem Abschluss des anliegenden 
städtebaulichen Vertrages  mit der bio-strom Energiesysteme GmbH & Co. KG zum 
Bebauungsplan „Biogasanlage Altlewin“ und der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Neutrebbin zu. 
Der im vorliegenden Fall abzuschließende Vertrag ist im vollem Wortlaut als Anlage 
beigefügt und Bestandteil dieses Beschlusses. 
Der ehrenamtliche Bürgermeister und der Amtsdirektor werden beauftragt diesen 
städtebaulichen Vertrag abzuschließen. 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:      13        davon anwesend: ..13 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: .....0..... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ......13........   Dagegen: .....0...... Enthaltung: ....0.......... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Ntr/20100325/N21 
 



 

 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Neutrebbin beschließt eine Vergabe. 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       13       davon anwesend: ..13 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen: ....0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .......12.......   Dagegen: .....0...... Enthaltung: ...1........... 
 
 
 
 
 


